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Betreff:  

Ablehnung einer weiteren Bebauung im Bereich Waldstraße / Auf dem Weiherberg 
- Bürgerantrag vom 28.07.2020 (Eingangsdatum)

Beschlussentwurf: 

Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden verweist den Bürgerantrag in den 
ersten Turnus im Jahr 2021, damit dieser dort gemeinsam mit dem Antrag der Bezirks-
vertretung für den Stadtbezirk II vom 16.06.2020 zur Thematik „Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 195/II „Waldstraße" zur Schaffung von Wohnbebauung und öffentlichen 
Stellplätzen“ in den zuständigen Gremien beraten werden kann.  

gezeichnet: 

Richrath  
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Begründung: 

Mit Schreiben vom 28.07.2020 (Eingangsdatum, siehe Anlage 1) beantragt die Petentin, 
keine weitere Wohnbebauung im Bereich der Waldstraße bzw. der Straße Auf dem 
Weiherberg zuzulassen. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen können die personenbezogenen Daten des Origi-
nalantrags nicht mit abgedruckt werden. Sie sind zur weiteren Information der Mitglieder 
des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden den Sitzungsunterlagen in der 
nichtöffentlichen Anlage 2 beigefügt. 

Die Verwaltung nimmt zu dem Bürgerantrag wie folgt Stellung: 

Die Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II hat in ihrer Sitzung vom 16.06.2020 die Bür-
geranträge Nrn. 2020/3454 und 2020/3455 zur Thematik „Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 195/II „Waldstraße" zur Schaffung von Wohnbebauung und öffentlichen Stell-
plätzen“ beraten und mehrheitlich den folgenden Beschluss gefasst: 

„Den Bürgeranträgen Nrn. 2020/3454 und 2020/3455 wird zugestimmt. Die Bezirksver-
tretung für den Stadtbezirk II beantragt, der Rat möge beschließen, die Verwaltung zu 
beauftragen, im Sinne der vorgenannten Bürgeranträge entsprechende Änderungen der 
Bauleitplanungen vorzubereiten und in das Arbeitsprogramm Verbindliche Bauleitpla-
nung aufzunehmen.“ 

Die Beratung dieses Antrags der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II an den Rat ist 
bisher noch nicht erfolgt.  

Die beiden Bürgerantragsteller beabsichtigen gemäß den Darstellungen in ihren Bür-
geranträgen in dem Areal zwischen der Waldstraße und der Straße Auf dem Weiher-
berg eine Ausweitung der Wohnbebauung in Form mehrerer Ein- bzw. Mehrfamilien-
häuser. Die Mehrfamilienhäuser sind als Mieteinheiten geplant; zudem wird die Option 
aufgezeigt, eines dieser drei Mehrfamilienhäuser mit öffentlich geförderten Sozialwoh-
nungen auszustatten. Neben der Wohnbebauung sichern die Bürgerantragsteller insbe-
sondere zu, zahlreiche öffentliche Parkplätze zu schaffen. 

Für den Bereich um die Straße Auf dem Weiherberg an den Eingangsbereichen zum 
Friedhof und Wildpark Reuschenberg wurde der Verwaltung seitens der Politik aufgrund 
der unzureichenden Parkplatzsituation in den vergangenen Jahren mehrfach der Auftrag 
erteilt, zusätzlichen Parkraum zu identifizieren, herzustellen und dadurch zudem die 
Verkehrsflüsse zu ordnen. Aufgrund verschiedener Restriktionen, zum Beispiel aufgrund 
des Landschaftsschutzes, konnte das Vorhaben auch nach intensiven Prüfungen bisher 
nicht realisiert werden.  

Hinsichtlich der Wohnungssituation in Leverkusen besteht ebenfalls ein klarer politischer 
Auftrag, Wohnungsbauflächen bzw. Potentiale zu identifizieren und zum Beispiel Res-
sourcen durch Motivation privater Eigentümer für den Wohnungsbau zu aktivieren (vgl. 
hierzu zum Beispiel den Prozess zum Wohnungsbauprogramm 2030+). Außerdem lie-
gen die Förderung und die Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus im Fokus. 
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Die Vorschläge der Bürgerantragsteller stellen zunächst eine Grundlage für das weitere 
Verfahren dar, dass durch den Antrag der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II an 
den Rat angestoßen werden soll. Sollte der Rat diesen Antrag befürworten, würde im 
Rahmen der Bauleitplanungen und der Beteiligung der Öffentlichkeit eine Konkretisie-
rung dieses Vorhabens erfolgen. Dabei ist noch jegliche Art der Veränderung der Vor-
schläge der Antragsteller im Sinne der Wünsche der Anlieger möglich. Am Ende dieses 
Verfahrens wird die finale Entscheidung zur Änderung des geltenden Bebauungsplanes 
für den Bereich der Waldstraße durch den Rat der Stadt Leverkusen getroffen. 

Die Verwaltung schlägt dem Ausschuss für Anregungen und Beschwerden vor, den vor-
liegenden Bürgerantrag für eine gemeinsame Beratung mit dem oben genannten Antrag 
der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II in den Beratungsturnus der zuständigen 
Gremien zu verweisen. Eine Beratung der Thematik wird für den ersten Turnus im Jahr 
2021 vorgesehen. Im Rahmen dieser Beratung kann entschieden werden, ob die Ände-
rungen der Bauleitplanungen erfolgen oder ob der Status quo in diesem Bereich behal-
ten werden soll.  

Anlage/n: 

3884 - Anlage 1 - Bürgerantrag 
3884 - Nichtöffentliche Anlage 2 
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